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Diabetes und Führerschein
H. Abrahamian

  Einleitung

Die gesundheitliche Eignung des Führerscheinbesitzers zum 
Lenken von Kraftfahrzeugen ist von erheblicher Bedeutung 
für die Straßenverkehrssicherheit und stellt daher eine Voraus-
setzung sowohl für die Erteilung als auch für den Weiterbehalt 
einer Lenkberechtigung dar.

Die Diagnose Diabetes mellitus per se stellt prinzipiell kei-
nen Grund für die Nichterteilung bzw. Entziehung der Len-
kerberechtigung dar. Festzuhalten ist auch, dass in Österreich 
keine gesetzliche Meldepfl icht für Diabetes mellitus besteht. 
Bei Führerscheinneuerwerb müssen allerdings Fragen zum 
Gesundheitszustand wahrheitsgetreu beantwortet werden. 
Wenn ein Führerscheininhaber der Gruppe 1 erst nach dem 
Erwerb der Lenkerberechtigung an Diabetes mellitus er-
krankt und dies nicht meldet, kann es bei Bekanntmachung 
des Diabetes auf Ämtern, bei Behörden und bei der Polizei 
aus anderen Gründen zu einer Vorladung durch den Amts-
arzt kommen. Dieser wird feststellen, ob die Lenkerberech-
tigung unbefristet weiter gegeben werden kann oder ob auf-
grund des gesundheitlichen Zustandes eine Befristung erfor-
derlich ist.

Spätfolgen des Diabetes mellitus können in fortgeschrittener 
Form zur Einschränkung der Fahrtauglichkeit führen. Akut-
komplikationen wie schwere Hypoglykämie und ausgepräg-
te Hyperglykämie können akut zu einer signifi kanten Beein-
trächtigung der Fahrtüchtigkeit führen, sodass diesbezüglich 
eine genaue Überprüfung erforderlich ist.

Besonders problematisch ist die Hypoglykämie-Wahrneh-
mungsstörung, bei der es zum partiellen oder kompletten 
Wahrnehmungsverlust von Symptomen der Hypoglykämie 
kommt [1, 2]. Das bedeutet in der Realität, dass es ohne Symp-
tomwahrnehmung zu einem raschen Abfall des Blutzuckers 
kommen kann, der in Bewusstseinstrübung und im schlechtes-
ten Fall in Bewusstlosigkeit resultiert.

Die Häufi gkeit von KFZ-Unfällen von diabetischen und nicht-
diabetischen Personen wurde in einer Metaanalyse untersucht. 
Dabei zeigte sich für diabetische Patienten ein relatives Risi-
ko für einen Unfall im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung 
von 1,12–1,19, also ein um 12–19 % erhöhtes Risiko [1, 3, 4]. 
Dieses gering erhöhte Risiko muss im Vergleich zu anderen 
Risikogruppen gesehen werden, um die Relation zu verdeut-
lichen (Tab. 1).

Eingelangt am 1. November 2013; angenommen am 1. Dezember 2013
Aus der Internistischen Abteilung, Sozialmedizinisches Zentrum Baumgartner Höhe 
Otto-Wagner-Spital und Pfl egezentrum, Wien
Korrespondenzadresse: Prim. Dr. med. Heidemarie Abrahamian, Internistische 
Abteilung, Sozialmedizinisches Zentrum Baumgartner Höhe Otto-Wagner-Spital und 
Pfl egezentrum, A-1145 Wien, Baumgartner Höhe 1; 
E-Mail: heidemarie.abrahamian@wienkav.at

Kurzfassung: Für Patienten mit Diabetes melli-
tus kann das Lenken eines Kraftfahrzeuges durch 
das Auftreten von Hypoglykämien mit erheblichen 
Gefahren für den Lenker und für andere Verkehrs-
teilnehmer verbunden sein. Insbesondere bei Vor-
liegen einer Wahrnehmungsstörung für Sympto-
me der Hypoglykämie, wie dies bei Patienten mit 
Insulintherapie der Fall sein kann, ist eine genaue 
Evaluierung zur Beurteilung der Lenkfähigkeit er-
forderlich. Auch bestimmte Spätschäden des Di-
abetes mellitus können zu einer Einschränkung 
der Fahrtauglichkeit führen, sodass eine genaue 
Erhebung von Retinopathie, Nephropathie, Neu-
ropathie und Atherosklerose sinnvoll ist. In vie-
len Fällen ist das Einholen einer fachärztlichen 
Stellungnahme zur Beurteilung der Lenkfähig-
keit für die Amtsärzte unumgänglich. Die Euro-
päische Union publizierte 2012 eine Empfehlung 
zur Umsetzung der Fahrbeschränkungen für ver-
schiedene Krankheitsbilder. Basierend auf die-
ser Empfehlung entstand im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Verkehr, Innovation und Techno-

logie (BMVIT) unter der Leitung des Kuratoriums 
für Verkehrssicherheit im Rahmen einer Arbeits-
gruppe eine Leitlinie für Amts- und Fachärzte zur 
Umsetzung dieser Empfehlungen. Diese Leitlini-
en sollen den Umgang mit der komplexen Proble-
matik „Diabetes und Führerschein“ vereinfachen.

Schlüsselwörter: Führerschein, Diabetes melli-
tus, Hypoglykämie-Wahrnehmungsstörung, Leitli-
nien

Abstract: Driving in People with Diabetes 
Mellitus. Hypoglycemia impairs driving perfor-
mance and can be associated with an increased 
risk for accidents involving the driver and other 
road users. Especially diabetic people with hy-
poglycemia unawareness have an unpredicta-
ble risk of sudden loss of consciousness due to 
progressive neuroglucopenia. Approximately 20–
25 % of diabetic patients on insulin therapy suf-
fer from hypoglycemia unawareness. This spe-
cial patient group requires comprehensive evalu-

ation concerning incidence of hypoglycemia. 
Other complications of diabetes mellitus, espe-
cially retinopathy, nephropathy, neuropathy, and 
macroangiopa thy can lead to limitations of driv-
ing ability as well. In many cases, it is necessary 
to obtain an endocrinologist’s assessment on the 
level of impairment with regard to driving perfor-
mance. In 2012, the European Union published a 
recommendation for the handling of restrictions 
of driving licences in people with certain diseas-
es. Based on these recommendations under the 
guidance of the Kuratorium für Verkehrssicher-
heit and the Ministry for Transport, Innovation 
and Technology a working group was constituted. 
The challenge of this working group was to de-
velop guidelines to facilitate implementation of 
these EU recommendations. J Klin Endokrinol 
Stoffw 2014; 7 (1): 6–10.

Key words: driving license, diabetes mellitus, 
hypoglycemia unawareness, guidelines

Tabelle 1: Relatives Risiko für Autounfälle bei verschiede-
nen Erkrankungen .

Diagnose Relatives Risiko

Diabetes mellitus [1] 1,12–1,19
Aufmerksamkeits-Defi zit/Hy-
peraktivitätsstörung [3]

ca. 4,0

Schlafapnoe-Syndrom [4] ca. 2,4
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  Gesetzliche Grundlagen

Die gesetzlichen Bestimmungen sind im Führerscheingesetz 
(Bundesgesetz über den Führerschein [FSG]) und in der Füh-
rerscheingesetz-Gesundheitsverordnung (FSG-GV) geregelt.

Aus Sicht des Gesetzes gilt eine Person als zum Lenken von 
Kraftfahrzeugen hinreichend gesund, wenn keine der folgen-
den Krankheiten festgestellt wurde (FSG-GV §5 (1)):
1. Schwere Allgemeinerkrankungen oder schwere lokale Er-

krankungen, die das sichere Beherrschen des Kraftfahrzeu-
ges und das Einhalten der für das Lenken des Kraftfahrzeu-
ges geltenden Vorschriften beeinträchtigen könnten.

2. Organische Erkrankungen des zentralen oder peripheren 
Nervensystems, die das sichere Beherrschen des Kraftfahr-
zeuges und das Einhalten der für das Lenken des Kraftfahr-
zeuges geltenden Vorschriften beeinträchtigen könnten.

3. Erkrankungen, bei denen es zu unvorhersehbaren Bewusst-
seinsstörungen oder -trübungen kommt.

4. Schwere psychische Erkrankungen gemäß § 13 sowie
5. Alkoholabhängigkeit oder
6. andere Abhängigkeiten, die das sichere Beherrschen des 

Kraftfahrzeuges und das Einhalten der für das Lenken des 
Kraftfahrzeuges geltenden Vorschriften beeinträchtigen 
könnten.

7. Augenerkrankungen, die das Sehvermögen beeinträchti-
gen.

Somit werden gemäß § 5 Erkrankungen, die zu Bewusstseins-
störungen oder -verlust führen können, als Gefahrenpotenzial 
eingestuft. Bei Diabetes mellitus kann unter Therapie mit be-
stimmten Medikamenten und unter besonderen sonstigen Vo-
raussetzungen eine schwere Hypoglykämie mit Bewusstseins-
störung oder -verlust auftreten. Auch Augenerkrankungen, die 
das Sehvermögen beeinträchtigen, werden als Einschränkung 
gesehen.

Nähere Bestimmungen zur Zuckerkrankheit sind darüber hin-
aus in den 4 Absätzen des § 11 geregelt:
1. Zuckerkranken darf eine Lenkberechtigung nur nach einer 

befürwortenden fachärztlichen Stellungnahme erteilt oder 
belassen werden, aus der insbesondere auch hervorgeht, 
dass der Zuckerkranke die mit Hypoglykämie verbunde-
nen Risiken versteht und seinen Zustand angemessen be-
herrscht.

2. Zuckerkranken, die mit Insulin oder bestimmten Tabletten 
behandelt werden müssen, darf eine Lenkberechtigung der 
Gruppe 1 nur für einen Zeitraum von höchstens 5 Jahren 
unter der Aufl age ärztlicher Kontrolluntersuchungen und 
amtsärztlicher Nachuntersuchungen erteilt oder belassen 
werden.

3. Zuckerkranken, die mit Insulin oder bestimmten Tabletten 
behandelt werden müssen, darf eine Lenkberechtigung der 
Gruppe 2 nur für einen Zeitraum von höchstens 3 Jahren 
unter der Aufl age ärztlicher Kontrolluntersuchungen und 
amtsärztlicher Nachuntersuchungen und unter Einhaltung 
folgender Voraussetzungen erteilt oder belassen werden:
a. Der Lenker gibt eine Erklärung ab, dass in den vergan-

genen 12 Monaten keine Hypoglykämie aufgetreten ist, 
die eine Hilfe durch eine andere Person erforderlich 
machte (schwere Hypoglykämie).

b. Es besteht keine Hypoglykämie-Wahrnehmungsstörung.
c. Der Lenker weist eine angemessene Überwachung der 

Krankheit durch regelmäßige Blutzuckertests nach, die 
mindestens 2× täglich sowie zu jenen Zeiten vorgenom-
men werden, zu denen die Person üblicherweise Kraft-
fahrzeuge lenkt.

d. Der Lenker zeigt, dass er die mit Hypoglykämie verbun-
denen Risiken versteht.

e. Es liegen keine anderen Komplikationen der Zucker-
krankheit vor, die das Lenken von Fahrzeugen ausschlie-
ßen.

4. Zuckerkranken, bei denen innerhalb von 12 Monaten 2× 
eine Hypoglykämie aufgetreten ist, die eine Hilfe durch 
eine andere Person erforderlich machte (wiederholte 
schwere Hypoglykämie), sowie Zuckerkranken, die an Hy-
poglykämie-Wahrnehmungsstörung leiden, darf eine Lenk-
berechtigung weder erteilt noch belassen werden. Dies gilt 
nicht, wenn durch geeignete Maßnahmen, Schulung, The-
rapieumstellung und Blutzuckerkontrollen die Vermeidung 
von Hypoglykämien erreicht wird.

Absatz 3 gilt nur für Kraftfahrzeuge der Gruppe 2, die Ab-
sätze 1, 2 und 4 gelten auch für Kraftfahrzeuge der Gruppe 1. 
Die Unterscheidung in Gruppe 1 und Gruppe 2 ergibt sich aus 
der Unterteilung der Kraftfahrzeuge in Klassen, wobei meh-
rere Klassen zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Für 
die verschiedenen Klassen von Kraftfahrzeugen gibt es un-
terschiedliche Empfehlungen für diabetische Patienten. Für 
Fahrzeuge der Gruppe 1 (A, A1, A2, AM, B, BE) gilt, dass 
nach befürwortender fachärztlicher Stellungnahme die Len-
kerberechtigung erteilt bzw. belassen werden kann.

Für Kraftfahrzeuge der Gruppe 2 (Klassen: C, CE, C1, C1E, 
D, DE, D1, D1E) gilt, dass Menschen mit Diabetes mellitus 
diese nur in besonderen Fällen lenken dürfen. Eine fachärzt-
liche Stellungnahme ist in jedem Fall erforderlich und es er-
folgt in jedem Fall eine Befristung auf längstens 3 Jahre oder 
kürzer.

  Leitlinien für die gesundheitliche Eig-

nung von Kraftfahrzeuglenkern

Die Europäische Union publizierte 2012 eine Empfehlung zur 
Umsetzung der Fahrbeschränkungen für verschiedene Krank-
heitsbilder. Basierend auf dieser Empfehlung entstand im 
Auftrag vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 
Technologie (BMVIT) unter der Leitung des Kuratoriums für 
Verkehrssicherheit im Rahmen einer Arbeitsgruppe eine Leit-
linie für Amts- und Fachärzte zur Umsetzung dieser Empfeh-
lungen im Alltag, die auf der Homepage des BMVIT abrufbar 
ist [5]. Die aktuell vorliegende Leitlinie soll nach Möglichkeit 
nachvollziehbar darlegen, welche Art und Schweregrad von 
gesundheitlicher Beeinträchtigung zu einer Befristung oder zu 
einer Nichterteilung bzw. Entziehung der Lenkberechtigung 
führen.

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes 
(VwGH) ist im Rahmen einer chronischen Erkrankung eine 
Befristung nur dann rechtmäßig, wenn nachgewiesen werden 
kann, dass nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft 
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damit gerechnet werden muss, dass es im konkreten Fall zu ei-
ner die Eignung zum Lenken eines Kraftfahrzeuges ausschlie-
ßenden oder einschränkenden Verschlechterung des Gesund-
heitszustandes kommen wird [5].

Bezüglich Diabetes mellitus wird sowohl in der Leitlinie als 
auch im EU-Report (Diabetes and Driving in Europe, Juli 
2006) die schwere Hypoglykämie mit Bewusstseinsbeein-
trächtigung als elementares Ereignis dargestellt, welches für 
die Beschränkung des Lenkens eines Kraftfahrzeuges rele-
vant ist [5, 6]. Nun muss man davon ausgehen, dass die Thera-
pie eines relevanten Anteils von Patienten mit Diabetes melli-
tus kein Hypoglykämiepotenzial aufweist. Dieser Status kann 
insbesondere in Anbetracht der modernen Diabetes-Medika-
mente, die langsamer zu einer Erschöpfung der -Zelle füh-
ren, Jahre bis Jahrzehnte aufrechterhalten werden. Eine Be-
schränkung der Lenkberechtigung für diese Gruppe von Di-
abetes-Patienten ist nicht gerechtfertigt und daher auch ent-
sprechend in der Leitlinie geregelt. Die infrage kommenden 
Medikamente sind angeführt.

Hypoglykämie und Hypoglykämiewahr-
nehmungsstörung
Für Diabetes-Patienten, die mit blutzuckersenkenden Medika-
menten behandelt werden, die zu einer wirksam werdenden 
schweren Hypoglykämie führen können, wie Sulfonylharn-
stoffe, Glinide und Insulin, ist eine besondere Achtsamkeit 
in Hinblick auf das Auftreten von Unterzuckerungen gebo-
ten. Sofern Patienten auf das korrekte Verhalten bei Auftre-
ten von Symptomen der Hypoglykämie geschult wurden und 
diese Symptome auch rechtzeitig erkennen und zuordnen kön-
nen, sodass rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergriffen werden 
können, besteht kein Grund, eine Lenkberechtigung zu entzie-
hen oder vorzuenthalten. Kritisch wird es, wenn Patienten die 
Symptome der Hypoglykämie nicht ausreichend gut oder gar 
nicht wahrnehmen. Dann besteht eine Hypoglykämie-Wahr-
nehmungsstörung, die mit erheblichen Gefahren im Verkehr 
assoziiert sein kann. Das Vorliegen einer schweren Hypogly-
kämiewahrnehmungsstörung schließt das Lenken eines Kraft-
fahrzeuges praktisch aus.

Die diesbezügliche Anamnese beschränkt sich nicht allein auf 
die Frage, ob eine Hypoglykämie-Wahrnehmungsstörung be-
steht, sondern sollte auch Fragen beinhalten wie: „Bei wel-
chem Blutzuckerwert fühlen Sie sich noch fi t?“ bzw. „Was 
war der tiefste je von Ihnen gemessene Blutzuckerwert, bei 
dem Sie sich noch fi t fühlten?“ Da die Möglichkeit besteht, 
dass dem Patienten die Hypoglykämie-Wahrnehmungsstö-
rung gar nicht bewusst ist, müssen durch anamnestische Fra-
gen wie die beiden letzten konkrete Angaben zu Blutzucker-
werten eingeholt werden. Werden keine Symptome der Unter-
zuckerung verspürt, droht die Gefahr des plötzlichen Bewusst-
seinsverlustes, da die progressive Neuroglukopenie in einem 
komatösen Zustand resultiert.

Die Defi nition der Hypoglykämie ist generell keine einheitli-
che, sodass bei Fragen zur Fahreignung darauf Rücksicht ge-
nommen werden muss, bei welchen Blutzuckerwerten bereits 
kognitive Defi zite und Defi zite in der Reaktionskette auftre-
ten. Dies ist generell bei Blutzuckerwerten um 68–70 mg/dl 
der Fall, sodass diese Schwelle als Interventionsschwelle für 

das Zuführen von Kohlenhydraten obligat ist [7]. In der Re-
gel treten bei diesen Blutzuckerwerten auch bereits Sympto-
me der Hypoglykämie auf, sodass die Regulation durch den 
Patienten erfolgen kann. Ebenso kommt es zur Verschlechte-
rung der visuellen Wahrnehmung. Zu empfehlen ist daher bei 
Autofahrten die Zuführung eines Snacks bereits bei Blutzu-
ckerwerten um 90 mg/dl [7].

Diabetische Patienten, die das Auftreten einer Hypoglykämie 
rechtzeitig spüren, können zeitgerecht intervenieren und ver-
hindern somit neuroglukopenische Konsequenzen. Somit sind 
Hypoglykämien auch kein Ausschließungsgrund für das Len-
ken eines Kraftfahrzeuges. Bei Auftreten von schweren Hypo-
glykämien mit 2-maliger Bewusstlosigkeit innerhalb des letz-
ten Jahres, die Fremdhilfe erforderten, muss die Lenkberech-
tigung vorübergehend entzogen werden. Erst wenn der Pati-
ent durch Schulung (Hypoglykämie-Wahrnehmungstraining) 
oder Therapieumstellung nachweisen kann, dass er Sympto-
me wieder rechtzeitig erkennt, kann die Lenkberechtigung er-
neut erteilt werden. In diesen Fällen empfi ehlt sich in jedem 
Fall eine engmaschige Befristung mit Überprüfung der Hypo-
glykämiewahrnehmung in etwa jährlichen Abständen.

Für Kraftfahrzeuge der Gruppe 2, mit denen Personen beför-
dert werden, wie z. B. Autobusse, sollte die Erteilung einer 
Lenkberechtigung restriktiv gehandhabt werden. Zu beden-
ken ist, dass es für den Buslenker sicher nicht einfach ist, die 
Fahrt eines Linienbusses zu unterbrechen, um den Blutzucker 
zu messen oder bei Hypoglykämie Kohlenhydrate zuzuführen 
und daraufhin zumindest 15 Minuten abzuwarten, bevor die 
Fahrt fortgesetzt werden kann. Für Patienten mit diätetischer 
Einstellung alleine oder unter oralen Antidiabetika ohne Po-
tenzial für schwere Hypoglykämien kann aufgrund des gerin-
geren Risikos eine Ausnahme gemacht werden.

Auch für das Lenken von Einsatzfahrzeugen wie Rettungswa-
gen stellt sich die Situation Hypoglykämie am Steuer sehr un-
günstig dar, insbesondere da durch den Zeitverzug bei Hypo-
glykämie-Intervention Schaden für den dringend zu transpor-
tierenden Patienten entstehen kann.

Unterschiedlich geregelt ist in den EU-Staaten die Fahrerlaub-
nis für Taxilenker. Die Empfehlung lautet, die gleichen Regeln 
wie für Gruppe-2-Fahrzeuge anzuwenden.

Hyperglykämie
Auch die Hyperglykämie kann ab einer bestimmten Höhe zu 
Beeinträchtigungen des Lenkverhaltens führen. Konzentra-
tionsstörungen, verlangsamte Reaktionszeit, Müdigkeit und 
andere Symptome können die Fahrtüchtigkeit je nach Aus-
maß mehr oder weniger einschränken. Ab welchem Blutzu-
ckerwert wirkt sich nun eine Hyperglykämie ungünstig auf 
das Fahrverhalten aus? Die Deutsche Diabetesgesellschaft 
defi niert einen Schwellenwert bei 270 mg/dl, oberhalb des-
sen wahrscheinlich mikrovaskuläre Störungen im Bereich der 
Blut-Hirn-Schranke und die veränderte Wirksamkeit von Neu-
rotransmittern für die eingeschränkte zerebrale Leistung eine 
Rolle spielen [8]. Eine Studie an Schulkindern mit Diabetes 
mellitus Typ 1 zeigte, dass die Auswirkungen auf die Ergeb-
nisse kognitiver Tests ähnlich waren bei Blutzuckerwerten 
von 54 mg/dl und 400 mg/dl, also sowohl schwere Hypogly-
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kämien als auch schwere Hyperglykämien zu signifi kanten 
Beeinträchtigungen der kognitiven Leistung führten [9, 10].

Andere gesundheitliche Folgen von Diabetes 
mellitus
Inwieweit andere Spätfolgen des Diabetes mellitus die Fahr-
tüchtigkeit beeinträchtigen können, ist ebenfalls in der Leitli-
nie geregelt. Insbesondere sind Beeinträchtigungen des Seh-
vermögens relevant. Durch Diabetes mellitus kann es zu einer 
diabetischen Retinopathie, zu einer Makulopathie, zu einem 
Katarakt und in selteneren Fällen zu diabetischer Optikusneu-
ropathie sowie zu in der Regel reversiblen Augenmuskelläh-
mungen kommen. Zumindest eine vorübergehende Einschrän-
kung der Fahrtüchtigkeit kann daraus resultieren.

Augenuntersuchungen in regelmäßigen Abständen sind da-
her gefordert, wobei bei diabetischen Patienten der fachärztli-
che Befund des Augenarztes die Beurteilung des Augenhinter-
grundes, eine Gesichtsfelduntersuchung und die Prüfung des 
Dämmerungssehens zusätzlich beinhalten sollte (s. Leitlinie 
Seite 87, Kapitel Mangel des Sehvermögens, diabetische Re-
tinopathie).

Die Nephropathie kann in einem fortgeschrittenen Stadium 
Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit zeigen. Durch die Be-
stimmung von Serum-Kreatinin, Mikroalbuminurie und glo-
merulärer Filtrationsrate kann das Stadium der Nierenfunk-
tionsstörung beurteilt werden (s. Leitlinie Seite 143, Kapitel 
Nierenerkrankungen).

Auch die diabetische Neuropathie in ihrer schweren Form 
kann zu relevanten Beeinträchtigungen führen, sodass sich 
daraus Konsequenzen für die Fahrtüchtigkeit ergeben können. 
Allerdings ist die schwere Form selten, sodass in der Regel 
das Vorliegen einer leichteren bis moderaten Neuropathie kei-
ne signifi kanten Auswirkungen auf das Fahrverhalten hat. Die 
Untersuchung mit Mikrofi lament und Stimmgabel gibt eine 
orientierende Information zur Neuropathie (s. Leitlinie Seite 
114, Kapitel Krankheiten des Nervensystems).

Auswirkungen von makroangiopathischen Spätfolgen wie ko-
ronare Herzkrankheit, zerebrovaskuläre Erkrankung und pe-
riphere arterielle Verschlusskrankheit müssen individuell be-
urteilt werden. Je nach Indikation sind 
Elektrokardiogramm, Ergometrie, Echo-
kardiographie, Karotissonographie und 
peripherer Dopplerbefund einzuholen. 
Wesentlich ist die Einstellung der Risi-
kofaktoren wie Hypertonie, Lipide und 
Blutzucker, um eine Progredienz von 
Spätfolgen hintanzuhalten (s. Leitlinie 
Seiten 95–99, Kapitel Herz- und Gefäß-
krankheiten, Blutdruckanomalien und 
koronare Herzkrankheit). 

  Fachärztliche Stellung-

nahme

Um eine ausführliche Stellungnah-
me vom Facharzt zu erhalten, wurden 
Formblätter entwickelt, die der Amts-

arzt dem Patienten für den jeweiligen Facharzt mitgibt. Für di-
abetische Patienten ist der erforderliche Inhalt der fachärztli-
chen Stellungnahme in der Leitlinie defi niert (s. Leitlinie, An-
hang):
 – Vorgeschichte, Dauer des Diabetes, Therapie
 – Art, Dauer und Hypoglykämierisiko der Therapie
 – HbA

1c
-Wert

 – Hypoglykämiehäufi gkeit und -wahrnehmung des Patienten
 – Hypoglykämieverständnis und -schulung des Patienten (er-

haltene Diabetes-Schulung)
 – Kommentar über die erfolgten Blutzuckerkontrollen (Di-

abetes-Tagebuch mit Blutzuckerprotokolleinsicht), Blutzu-
ckerstabilität, Therapieadhärenz

 – Vorliegen von Folge- und Begleitkrankheiten inklusive 
Aufl istung der erhobenen Befunde

 – Prognosen und deren Bedeutung für die Fahreignung
 – Stellungnahme, ob die Person zum Lenken von KFZ aus 

fachärztlicher Sicht geeignet ist oder nicht und Anführung 
notwendiger medizinischer Kontrollen (Kontrollintervalle). 
Bei Befristung kürzer als die gesetzliche Maximalfrist (5 
Jahre bei Gruppe 1, 3 Jahre bei Gruppe 2): Begründung der 
medizinischen Notwendigkeit der Befristung und der Wahr-
scheinlichkeit der frühzeitigen Fahruntauglichkeit.

Die fachärztliche Stellungnahme beschreibt das Krankheits-
bild und dessen Auswirkungen auf das Lenken eines Kraft-
fahrzeuges. Der HbA

1c
-Wert kann allein nicht zur Beurteilung 

der Diabetes-Einstellung herangezogen werden. Eine Asso-
ziation zwischen Höhe des HbA

1c
-Wertes und der Häufi gkeit 

von Autounfällen liegt nicht vor. Vielmehr zeigt die Häufi g-
keit von schweren Hypoglykämien einen Zusammenhang mit 
der Häufi gkeit von Autounfällen [1].

Bei der Frage nach der Häufi gkeit von schweren Hypogly-
kämien ist bei der Beantwortung auch zu erfragen, ob die Ur-
sache der Hypoglykämie erklärbar ist. Weiters ist es sinnvoll, 
die individuellen Hypoglykämie-Symptome des Betroffenen 
in Erfahrung zu bringen.

Für Patienten, die aufgrund der Therapie ein Hypoglykämie-
Risiko haben, ist eine Blutzuckermessung vor Fahrtantritt er-
forderlich, weiters in regelmäßigen Abständen während ei-
ner längeren Autofahrt. Geeignete Kohlenhy drate sind in 

Tabelle 2: Erfordernisse für insulinpfl ichtige diabetische Patienten (Empfehlun-
gen der Driver and Vehicle Licensing Agency [DVLA]) [11]

Haben Sie immer ein Blutzuckermessgerät und Blutzuckermessstreifen bei sich?
Messen Sie den Blutzucker vor Fahrtantritt und während der Fahrt alle 2 Stunden?
Blutzucker  90 mg/dl: Nehmen Sie einen Snack zu sich.
Blutzucker < 72 mg/dl oder Symptome der Hypoglykämie: Stopp Autofahrt.
Wenn eine Hypoglykämie während des Fahrens auftritt, halten Sie das Fahrzeug so rasch 
wie möglich an.
Die Fahrt sollte erst 45 Minuten nach Normalisierung des Blutzuckers wieder aufgenom-
men werden.
Bewahren Sie rasch resorbierbare Kohlenhydrate in unmittelbarer Reichweite auf.
Führen Sie einen „Diabetesausweis“ mit sich, damit im Notfall (Bewusstlosigkeit) die Di-
agnose ersichtlich ist.
Besondere Vorsicht bei Umstellung des Therapieregimes, nach sportlicher Betätigung, bei 
Schwangerschaft, bei Änderung des Lebensstils.
Während einer längeren Autofahrt: Nehmen Sie regelmäßige Mahlzeiten zu sich, halten Sie 
Ruhepausen ein, vermeiden Sie Alkohol.
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unmittelbarer Reichweite des Lenkers zu lagern. Bei einem 
tiefen Blutzuckerwert sollte die Fahrt nicht angetreten wer-
den. Bei geringsten Symptomen der Hypoglykämie muss das 
Fahrzeug angehalten und die nötigen Maßnahmen zur Hypo-
glykämie-Behandlung müssen ergriffen werden. Die „Driver 
and Vehicle Licensing Agency“ (DVLA) in Großbritannien 
hat Empfehlungen für insulinpfl ichtige diabetische Patienten 
übersichtlich zusammengefasst (Tab. 2) [11].

  Befristung: Diskriminierung oder sinn-

volle Maßnahme?

Eine Befristung der Lenkberechtigung ist prinzipiell nicht 
als persönliche Bestrafung aufzufassen, sondern dient dem 
Schutz des Betroffenen und der anderen Verkehrsteilnehmer. 
Der Amtsarzt wiegt in seinem Gutachten sorgfältig ab, ob und 
wie lange eine Befristung erfolgen soll. In jedem Fall muss 
aus der Begründung klar die Sinnhaftigkeit der Befristung 
hervorgehen. Die Befristung kann sich auf unterschiedliche 
Zeiträume erstrecken und auch wieder aufgehoben werden.

Allein die Tatsache, dass eine Verschlechterung des Gesund-
heitszustandes möglich ist bzw. nicht ausgeschlossen wer-
den kann, ist laut Rechtsprechung des VwGH als Begründung 
nicht ausreichend. Auch die Betonung, dass es sich um eine 
Erkrankung mit grundsätzlich progredientem Verlauf handelt, 
reicht für eine Befristung nicht aus. Eine Verschlechterung des 
Gesundheitszustandes kann im Zeitverlauf bei niemandem 
ausgeschlossen werden. Der VwGH verlangt eine konkre-
te Darstellung, warum in dem speziellen Fall von einer Ver-
schlechterung in absehbarer Zeit ausgegangen werden muss. 
Eine Befristung „vorsichtshalber“ ist ebenso nicht zulässig.

Diabetische Patienten fühlen sich durch Befristungen des Füh-
rerscheins häufi g stigmatisiert und ungerecht behandelt. So-
bald der Diabetes mellitus der Behörde bekannt wird, beginnt 
sich das Rad zu drehen: Vorladung zum Amtsarzt, Einsicht in 
die Befunde, Nachforderung einer fachärztlichen Stellungnah-
me, Beurteilung der Fahrtüchtigkeit, zumeist Befristung. In 
diesem Zusammenhang sei nochmals darauf hingewiesen, dass 
Befristungen dem Schutz aller Verkehrsteilnehmer dienen.

  Interessenkonfl ikt

Die Autorin verneint einen Interessenkonfl ikt.

  Relevanz für die Praxis

Unterstützung der Ärzteschaft bei der Umsetzung der neu-
en Verordnung insbesondere im Rahmen der Erstellung 
von fachärztlichen Stellungnahmen.
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